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 1.  Rechtsgrundlagen

 § 15 Buchst. i und k Sozialhilfeverordnung (SHV, Reg.-Nr. 9)

 

 2.  Umzugskosten

 Umzugskosten bei Wohnungswechsel sind gemäss § 15 Buchst. i und k SHV zu übernehmen.

 

 3.  Entsorgungskosten in Zusammenhang mit einem Wohnungswechsel

 Angemessene Entsorgungskosten, die bei einem Umzug anfallen, zählen zu den Umzugskosten
und sind gemäss § 15 Buchst. i und k zu übernehmen.
 


